
67 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
... des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (48 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 
neuerlich geändert wird (7. Gehaltsgesetz-

Novelle). 

Seit der letzten Novellierung des Gehaltsge
setzes 1956 hat sich durch die Gesetzgebung auf 
anderen Gebieten (Hochschulassistentengesetz 

. 1962) die Notwendigkeit neuerlicher Abände
rungen äes Gehaltsgesetzes. ergeben. Die Bundes
regierung hat daher am 26. März 1963 den Ent
wurf einer 7. Gehaltsgesetz-Novelle im Natio-

. nalrat eingebracht. In di,eser Regierungsvorlage 
sind .ferner Bestimmungen enthalten, durch die 
das Höchstalter, bis zu dem die Kinderzulage ge
währt werden kann, erhöht wiI'1d, die Auslegung 
des Beg.riffes "F,amilienerhalcer" klargest,ellt 
wi~d und schließlich einem Erkenntnis des Ver
fassungsgerichcshofes vom Oktobe·r 1962, betref
fend die Vordienstzeitenverordnung 1957, Rech
nung getragen. wird. Hinsichtlich der Einzel
heiten des Geset2:entwurfes wird auf di.e aus-
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führlichen Erläuternden Bemerkungen der Re
gierungsvodage verwiesen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diese. 
Regierungsv,orlage in seiner Sitzung am 3. April 
1963 in Verhandlung genommen. Dieser Sitzung 
wohnten Bundesminister Dr. Kor i n e k sowie 
beamtete Vertreter des Bundeskanzl'eramtes und 
des Bundesministeriums für Fina=en bei . 

In der Debabte wurde von den Abgeordneten 
Mac h u n z e und P ö 1 zer ein Ergänzungs
antrag zu Artikel I Z. 1 eingebracht. Unter Be
rücksichtigung dieser Ergänzung hat der Aus
schuß den Gesetzentwurf einstimmig angenom
men. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(48 der Beilagen) mit der a n g e s chI 0 s sen e n . /. ' 
A b ä n der u n g die verfassungsmäßige Zustim-
rriung erteilen. 

Wien, am 3. April 1963 

Dr. Migsdt 
Obmann 

'j. 

Abänderung 
zum Gesetzentwurf in 48 der Beilagen. 

Artikel I Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. Im § 4 Abs. 3 lit. bund 4 und im § 84 
hat an die Stelle des 24. Lebensjahres das 25. Le-
bensjahr zu treten.:' ' 
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